
Arbeitszeitberatung

Sind bei der Angabe der „Pflegekräfte“ (in Köpfen) auch die Auszubildenden zu 

berücksichtigen oder nur die Pflegekräfte?

▪ Bei der Angabe der „Pflegekräfte“ (in Köpfen) sind Auszubildende nicht zu berücksichtigen, da diese keine 

abgeschlossene pflegerische Ausbildung haben.
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